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Staatliche Immunität und Zugriffauf iranische
Konten Inder Bundesrepublik

I . Einleitung

Die Auswirkungen der revolutionären Ereignisse im Iran be
schäftigen nun auch zunehmend die Gerichte hierzulande. Zwei
neuere Entscheidungen des OLG Frankfurt' mögen dabei zwar
machtvollen Tendenzen "westlichen" Rechtsdenkens entspre
chen-: auf lange Sicht könnte sich jedoch ihr die Sicherheit im
grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr zunächst bestärkendes
Ergebnis als abträglich erweisen, wenn nämlich iranische-oder
gar weitere OPEC-Gelder von den hiesigen Kreditinstituten
abgezogen und anderwärts .. sicherer" angelegt werden sollten.
Vor allem der Beschluß des 20. Senatr ist rechtsdogmatisch nicht
über jeden Zweifel erhaben und auch d~ lege lata wohl unhaltbar.

H. Lücken in der OLG-Argumentation

1. Das Gericht unterließ es zunächst trotz der zutreffenden
Unterscheidung zwischen Erkenntnis- und Zwangsvollstrek
kungsverfahren, die Befreiung von (innerjstaatlicher Ge
richtsbarkeit gerade im Arrestverfahren zu erörtern". Leitet man
nämlich das Recht der Staatenimmunität im Geltungsbereich des
Grundgesetzes, soweit es in Vorschriften des Völkergewohn
heitsrechts kristallisiert ist, aus Art. 25 GG ab5, so wäre eine "all
gemeine Regel des Völkerrechts" vornehmlich aus der einschlä
gigen Staatenpraxis zu ermitteln, wie sie"von den Staaten aUge-

I) Beschl. v , 21. 10. 1980, RIW/AWD 1980, 874; Beschl. v. 11. 5. ~
1981, NJW 1981, 2650 (in diesem Heft).

2) S. nur StrebeI, RabelsZ 44 (1980), 66f.;Rl'SS, ZaöRV 40 (1980), 223f.
3) N]W 1981. 2650 (in diesem Heft). ..
4) Dazu Habschtid, Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht

I.Be,Go>VR) 8 (1968), 275ff.
5) Nicht etwa aus § 20 GVG; gegen diese Ansicht des OLG FranltjUrt,

c A" hVR 17 (19nI78) , 448 (452f.), und RIWIAWD 1980, &74(876), vgl.
I.f. Münth, Z,öRV 24 (1964), 276; A.b;~,]Z 1954, 118.
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mein in der Überzeugung geübt wird, dazu von Völkerrechts
wegen verpflichtet zu 500" 6, Nun hat das BVerjG zwar die
Rechtslage filr Vollstreckungsmaßnahmen dargelegt und si
chernde Akte wie den Arrest denselben Voraussetzungen unter
worfen' ; zugleich wies das Gericht aber auf das Bestehen zahlrei
cher bilateraler Vtrträgt hin. in denen die allgemeine Entwicklung
des Immunitätsverständnisses abbildende Regelungen von der
Befreiung staatlicher Wirtschaftsuntemehmen (des j e anderen
Teils) von der (inländischen) Gerichtsbarkeit handeln , eine Ex
emrionjedoch gerade nicht vorsehen '[. Ob diese Klauseln nur als
ImmunitätsvtTzichr oder als bloße Positivierun g geltenden Völ
kergewohnheitsrechts zu erachten sind - sie sind jedenfalls in
keiner geltenden Vereinbarung zwis chen dem Iran und der Bun
desrepublik aufzufinden' TDieses Absehen von einem ausdrückli
chen Verzicht auf Immunität trotz des Umstands . daß der Iran
seit Jahrzehnten eine typische " mixed economy" aufweist, eine
Regelung sich daher anbo t10. spricht nicht eben für die restrik tive
Auslegun g iranischer Immunitätsansprüche. zumindest in der
Bund esrepublik" .

2. Vorab hätte das OLG allerdings die personalt Immunität der
Arrestschuldnerin untersuchen sollen; immun sind stets nur
.. Staaten" und deren O rgane. Behörden etc.12

• O b eine Einri ch
tung. der die Staatl ichkeir nicht auf der Stirn geschrieben steht.
krafe ihrer Zuordnung zum " Heim2ltsQ2It" von aus ländische r
Gerichtsbarkeit befreit ist. hängt allein vom Recht des Staates ab,
der sie mittel s seiner Organisations gewalt errichtet hatl]. Die N tJ.
tional lranian Oil Cornpany (N/OC) ist so noch stets eine vom
iranischen Staat getrennte juristische Person, eine AG1..; auch die
jüngst noch intensivierte staatliche Kontrolle _hat keine Ver
schmelzung der NIOC mit dem Staat bewirktv ; Ni cht nur deut
sche. sondern auch ausländische _Gerichte haben das Kri terium
rechtlicher Verselbständigung einer Einrichtung zum Verneinen
von Immunität herangezogen" - im Einklang mit dem völker
rechtlichen Grundsatz souveräner Gltichheit der Staaten (Art. 2 I
der UN-Charta): Der ausländische Staat muß sich daran festhal
ten Jassen, er habe sich so und nicht anders organisiert und müsse
daher die Entflechtung seiner Staatsstruk turen auch bei der Im
munität gegen sich gelten lassen. Die Un terste llung der N IOC
unter ein Ölminis terium erweis t zudem, daß sie nicht auf dersel
ben Ebene wie die Staatsleitung des Forumstaats tätig wird'"
Daß der staatlich-irani schen Ö lgesellschaft in anderen Ländern
hingegen personale Immunität zuerkannt wurde" , beruhte auf
völkerrechdich unbedenklichen innerstaatlichen Regelun gen; aus
der Sicht des internationalen Rechts wurde dies nicht gefordert" .

3. Aus dem Umstand. daß NIOC als nicht exemte Person
Inhaberirr der Forderun gen gegen deuts che Banken sei, ist freilich
noch nicht zu folgern , einer Sicherungsmaßnahme stünde nichts
mehr im Wege.

a) Auch und gerade angesichts der Verbreitung funk tionaler,
relativer Immunitätskonzept e ist weniger der Status der gericht
lich in Anspru ch genommenen Organisation für die Gewährung
von Staatenimmunität bedeutsam als vielm ehr die Qualifizierung
der Bttätigungtrt einer Einrichtung; insoweit geben Art. 'Z7 11 der
Europ äischen Konvention über Staatenimmunität von t 97~,
§ 1605 (a) 11 i. V. mi t § 1603 (b) des U S-Foreign Sovereign Im
munities Aet of 197621 und sec. 1411 (a) des britischen Stare Im
munity Aet 197822 nur die völkerrechtliche Entwicklung wieder.
Umstritten ist jedoch, welche Rechtsordnung eine Antwort auf
die Fuge gibt, ob ein bestimmtes Handeln in Ausübung hoheitli
cher Macht oder aber auf privatrechtlicher Ebene vorliegt. Das
herkömmliche Völkerrecht liefert keine posi tiven Maßstäbe flir
die Unte rscheidun g von Akten iure imperii bzw. iure gesrionis,
es setzt nur Schranken für die nöti ge inne rstaatliche Differenzie
run g: Nach Völkergewo hnheitsrecht ist es untersagt. den Bereich
der Staatsgewalt im engeren und eigentlichen Sinn von der Ge
währung staatlicher Immunität auszunehmen. Sache jedes einzel
nen Staates ist es aber, über die seiner Rechtsordnung eigene
Trennung zwischen öffentlichem und privatem Recht zu befin
den. Nicht - wie häufig angenommen wird23

- die lex fori, son
dern die lex C4UStJt I das Recht des Herkunftstaates einer Einrich
tung, entscheidet daher über den hoheitlichen Charakter einer
Betätigung und damit über die Reichwei te staatlicher Immuni- .
tär · . Zwar unte rliegt nun die NIOC im " Innenverhältnis" zum
iranischen S~aat weitreichenden Eingriffsbefugnissen; im " Au-

ßenverhälmis " zu dri tten Geschäftspar tnern wird sie hingegen
auf der Ebene des Priva trechts,' nicht kraft spezifischer Befugnisse
tätig - und das i,anü,ht Recht bewertet diese Handlungen auch
(noch) als privtJtrtchtUcht, obzwar Art . 3 des Petro leum Ace 1953
der N IOC die .Wahrnehmung von Hoheitsrechten zuweisrlS und
das Recht der Staaten zur Kontrolle über ihre natürlichen Reich
tümer (••permanent sovereignty over natural resources"} heute
unabdingbarer Bestandteil der Souveränität gewo rden isr26. Wie
ein Staat aber diese Mach t handhabt, bleibt ihm - da Teil des
••domaine reserve" - unbenommen!

." b) Braucht sonach der NIOC nach Völker- wie nach 'deut
schem Recht (Art. 25 GG) keine Immunität eingeräumt zu wer-:
den, so stellt sich doch noch das spezifisch vollstreckungsrechtli
che Problem. ob nicht etwa die in der Bundesrepublik gehaltenen
Gelder der Ö lgesellschaft hoh eitlich-iranischen Zwecken dienen
und deshalb gtgtnStändlich immun sind . Bei der Prüfung einer ho
heitlichen Zweckbesrimmung beschränken sich die Frankfurter
Richt er jedoch weithin aufVennutungen, und die Beweislast hier
für wird der Arrestschuldnerin aufgebürdet. ohne daß sie die
dazu geäußerten gegensätzlichen Meinungen übe rhaupt irgend
wie aufgreiferr" Wenn ·aber ein Suatsun temehmen Gelder im
Ausland hält - zumal eine Gesellschaft wie die N IOC. deren
Einnahmen j a aus der Förderung und Vermarktung der Olvor
kommen herrühren, die gern. Art . 3 des Ol gesetzes der N tJtion
gehören - . so verbietet sich eine Gleichbehandlung mit privaten
ausländischen Bankguthaben etc. schon deshalb. weil und soweit
diese Mittel ordentlicher Bestandteil des Staatsverm ögens sind,
verdeutl icht durch eine Einstellung der Untemehmensausgaben
und -einnahmen in den Etat. Deshalb wurde bislang die Pfän
dun g von Geldforderungen ausländischer Staaten als Ausnahme
behandele" . Nun können Auslandskonten schwerlich anders als
durch priva trechtliehen Vertrag mit einem Kreditinstitut errich
tet werden; dieser Umstand hat mit ihrer Zweckbestimmung
nicht s zu tun . Nach dem auch hierfur maßgebenden iranischen

6) So BVnjGE 46,342 (367) = NJW 1978, 48SfT.
7} BVnjGE 46,342 (368fT.) = NJW 1978, 48S fT.
8) B VnjGE 46,342 (384 ff. ) = NJ W 1978, 48SfT.
9) Vg l. den Vertrag v . 4. 11. 1954 übe r die wi rt schaftliche und.rechni

sche Zusammenarbeit . . (BGBI 195611, 2092); den Vertrag v. 11.11. ·
1965 über die Förderung und den gegens eitigen Schutz von Kapitalanl a
gen (BG BI 1967 1l. 2550); fern er das Ni ede rlassungsabkommen v , 17. 2.
1929 (Z.6RV 1/2 (1929) . 301).

10) VgJ. die (Außen-) Ha ndelsmonopolgesetze von 1931 (ZaöRV 3/2
11932/33],346); ferner Khadjav j.Gontard·Hausmarm, RIW/AWD 1980 ,
S41fT.

11) Für die U SA s. z. B. New England Merch ants National Bank v.
Iran Power Genera tion and Transmission Co. , et al., 502 F. Supp. 120.
127 (S.D .N .Y . 1980).

12) Vgl. des n äheren G ramliclr, RabelsZ 45 (1981), 545. STIfT.
13) Vgl. F. A . Mann. Beit räge zum (PR, 1976, S. 55, 57.
14) Dazu auch KhaJjav j. GonI4rd.Hausm4t111 , RIW/AWD 1980. 542;

Rousstau , Revue gen&ale de Droit in te rnanonal public (RG D IP) 68
(1974), 117S.

15) So auch da s OLG Frankfu rt, NJW 1981, 2650 (in diesem Heft ).
16) Vg l. etwa KilU4id,J. World T rade L. 10 (1976). ttOff.
17} Dazu S.d",rithl. Recu ei1des Cours (Rq 149 (1976 1), 101fT.
18) Reading l!Jl. Bares Corp . v. NI O C , 478 F. Supp . 724. 728 (S. D . N .

Y. 1979); fern er N . V. Cabclent v. NIOC. Btzirlugtridrt Dtn H4ag , Inter
national Legal M aterials (Int . Leg. M.at.) 5 (1966), 4TI (479); anders aber
das H aagtr BtruJungsgtricht. lnt. Leg. Mu . 9 (1970). 152 (160).

19) Vgl. S""".",,, .., ile<G<>VR 8 (1968) , 17 (.
20) Int . Leg. Mat . 11 (1972), 470. •
21) 28 U Sc. §I 1602 er seq. (1976) = IUI . Leg. M " . 15 (1976) , 1388 - ,
22) 1978 c. 33 = lnt. Leg. M". 17 (1978) 1123.
23) Vgl. Malirl4, Die v ölkerrechthebe Immunität .ausländischer Seaaeen

im zivil rechtliehen Erkenntnisverfahren. Diss . M arb u rg 1978 . S.215ff.
24) N äheres bei G ramlieh, R.abelsZ 45 (1981), 574 f. , 586f.
25) KhaJja vj. Gorlt4rd-Hausm4"n , RIW /AWD 1980. 542; s. aber F. A .

Man" , British Yearbook of International Law (Bri t . VB . lne. L.) 50
(t979), 61, zur British National Oll Co rpc raticn.

26) Vgl. Whitt , Intemational and Compa rative Law Q ua rte rly (In t.
Com p. L. Q u.) 30 (1981), 18.

27) Vgl. etwa IRlaumt, American joumal of Irnem arional Law (Am . J.
lnt . L.) 73 (1979) , 196 n . 55; Pinto,Journal du Droir Intern ational (C lonet)
99 (1972), 270 .

28) Vgl. H.b"h ,;J, BerGesVR 8 (1968) , 266f.; BVnjGE 46. 342 (392)
c NJW 1978 , 485ff.; Ritdingtr. RabelsZ 45 (1981), 448 ff.; jüngst aber
Birch Shipping Corp. v. Embassy ofTanzani a (D . D . C .) , Am. J. Int . L.
7. (1981), 373.



Rechr2Y liegt die Zuordnung der Gelder zum imm unen Kern
staatlicher Gewalt aber nahe, wie deren Etatisierun g zeigt - in
jedem möglichen Wortsinn! Staatliche Immunität soll ja nicht
zuletzt dazu dienen, einer Interventi on in die inneren Angelegen
heiten .fremder Staaten vorzubeugen, indem eine materielle
überprüfung klagweise erho bener Ansprüche abgebogen wi rdJO•

Daß ein ausländisches Gericht nicht eben am besten dazu präde
stiniert ist, über die "Gefahrdung der Funktionsfähigkeit" eines
anderen Staates zu befinden, sollte evident sein" .

1II. Faz it

Der Beschluß des OLG Frtm/ifurt zeigt gerade in seinen
Schwachstellen auf, daß eine befriedigende Lösung der Immuni
tätsproblematik nur einvernehmlich zu erzielen ist, sei es nun
durch völkervertraglich verabredeten Verzichr32, sei es in Klau
seln "internationalisierter" Verträg~. Für westliche, marktwirt
schaftlich orientierte Staaten könnte es andernfalls eine neue
.. O PECalypse" geben.

29) So Lehre (Suclt4ridtul, Re 149 (1976 1], 108), Rechtsprechung (N .
Y. World's Fair 1964-65 Corp. v. Repub lic of Guinea, Sup. Ce. New
York, Am.J.lnt. L. 63 (1969), 343). und jetzt auch sec. 13 (5) des Sure
Immunity An 1978; unentschiedenjedoch BVnjCE 46, :W2 (394) =: NJW
1978. <85lT.

30) Dazu Wtil , Annualre Francais de D roi t International (A. F. D. 1.) 25
(1979), 9ff.

31) And ers aber das OLG Frankfutt , NJ W 1981. 2650 (in diesem Heft).
32) Beispiele in BVtojGE 46,342 (384 ff.) - NJW 1978, 485ff.
33) Vgl. D~'aum~. Am.Z lnr. L. 73 (1979). 193f.; zum BegrifTFatouros,

Am. J. lnt. L. 74 (1980), l34 ff.


